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1. Anwendungsbereich und Anwendungszeitpunkt 

1 Dieser IDW Prüfungshinweis betrifft die Erteilung von Bestätigungsvermerken im Rahmen der 

Jahresabschlussprüfung von kommunalen Wirtschaftsbetrieben, soweit landesrechtliche Vor-

schriften keine abweichenden Regelungen vorsehen. Für den Fall, dass Gesetze oder andere 

Rechtsvorschriften den Abschlussprüfer dazu verpflichten, einen bestimmten Aufbau oder 

Wortlaut des Bestätigungsvermerks zu verwenden, wird auf IDW PS 400 n.F. (03.2025)2, 

Tz. 79, verwiesen.  

1a Dieser IDW Prüfungshinweis gilt erstmals für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die 

am oder nach dem 15.12.2021 beginnen, mit der Ausnahme von Rumpfgeschäftsjahren, die 

vor dem 31.12.2022 enden.  

 

 
1 Neufassung verabschiedet vom Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen (ÖFA) am 

16.09.2020. Billigende Kenntnisnahme durch den Hauptfachausschuss (HFA) am 18.11.2020. Redaktionelle 
Änderungen im Mustervermerk in den Anlagen am 17.12.2021 aufgrund der Anpassung an IDW PS 400 n.F. 
(10.2021) und damit zusammenhängend Regelung des Anwendungszeitpunkts in Tz. 1a. Redaktionelle Anpas-
sung des Mustervermerks an die Änderungen in IDW PS 400 n.F. (03.2025). Verabschiedet vom ÖFA am 
29.10.2025.  

2 Vgl. IDW Prüfungsstandard: Bildung eines Prüfungsurteils und Erteilung eines Bestätigungsvermerks (IDW 
PS 400 n.F. (03.2025)) (Stand:12.03.2025).  


